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Feststellungen und Empfehlungen der AG 1 „Soziale Innovationen“

Arbeitsauftrag

Die Arbeitsgruppe 1 „Soziale Innovationen“ hat in der einführenden Plenums-Sitzung des Wirtschafts- und Sozialausausschusses der Großregion am 18. Mai 2005 folgenden Arbeitsauftag erhalten:

„Mit der Entwicklung zukunftsfähiger sozialer Innovationen werden auch positive Impulse für die wirtschaftliche Integration in der Großregion generiert.

Ziel der Arbeitsgruppe „Soziale Innovationen“ ist es, im Rahmen eines Brainstormings von Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern neue Ideen zu entwickeln, die soziale Innovationen in der Großregion darstellen können. 

Hierbei sind die Mitglieder der AG 1 an keine inhaltlichen Vorgaben gehalten. Vielmehr geht es darum, Empfehlungen für nachhaltige Projekte und strukturelle Verbesserungen zu entwickeln, um dem WSA-Motto ‚Wirtschaftliche und soziale Wettbewerbspotentiale der Großregion im Europa der 25 auszubauen’ gerecht zu werden.“

Die Arbeitsgruppe 1 konnte sich infolge organisatorischer Probleme erst am 24.01.2006 konstituieren.

Das Thema „Soziale Innovationen“ bietet eine Vielzahl von Facetten, so dass Einschränkungen vorgenommen werden mussten. Die Arbeitsgruppe hat sich deshalb in einem ersten Arbeitsschritt einvernehmlich auf zwei Themen konzentriert:

· Beschäftigung Älterer in der Großregion

· Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Großregion

Angesichts der komplexen Fragestellungen und regionalen Vielfalt hält die Arbeitsgruppe eine weitere Bearbeitung des Themenbereichs „Soziale Innovationen“ mit Blick auf die nur viermonatige Arbeitsphase (s. oben) auch in der kommenden wallonischen Präsidentschaft für notwendig.

Die Arbeitsgruppe konnte sich bei ihren Feststellungen und Empfehlungen auf ein Arbeitspapier stützen, das die Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (IBA) dem Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat
. Als Ergebnis ihrer Beratungen legt die Arbeitsgruppe folgenden Resolutionsentwurf vor.

Resolution

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion (WSAGR) betont die Dringlichkeit, im Bereich der sozialen Arbeits- und Lebensverhältnisse die Lage der Menschen in der Großregion zu verbessern. Der WSAGR erwartet mit der Entwicklung zukunftsfähiger sozialer Innovationen auch positive Impulse für die wirtschaftliche Integration in der Großregion.

In einem ersten Arbeitsschritt hat sich der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion mit der Beschäftigung Älterer und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Großregion befasst und ist dabei zu folgenden Ergebnissen gekommen.

1. Themenbereich „Beschäftigung Älterer in der Großregion“
1.1 Feststellungen

Wachsender Altersdurchschnitt und geringe Erwerbsbeteiligung

Durch sinkende Geburtenraten und eine höhere Lebenserwartung nimmt der Anteil der Älteren an der Bevölkerung im Zuge des demographischen Wandels zu. Angesichts dieser Ausgangslage stellt sich die Frage nach der Integration Älterer in den Arbeitsmarkt mit erhöhter Dringlichkeit. Dies gilt sowohl für die Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen als auch für die gesamtgesellschaftlich wichtige Erhaltung des Arbeitskräftepotenzials in der Großregion und der Stabilisierung der Sozialsysteme.

Aktuell liegt die Erwerbsquote der 55 bis 64-Jährigen in der Großregion weit hinter der Erwerbsquote insgesamt zurück. Dieser Abstand beläuft sich auf rund 30 Prozentpunkte und liegt damit über dem europäischen Mittel.
 Lediglich Rheinland-Pfalz rangiert auf dem Niveau der EU15, in den anderen Teilräumen der Großregion beträgt der Abstand zwischen beiden Quoten mehr als 32 Prozentpunkte. Zwar haben die Teilräume in den vergangenen Jahren Zuwächse bei der Erwerbsquote Älterer erfahren, der Abstand zum EU15-Durchschnitt blieb aber weitgehend unverändert. 

Beschäftigungsziel 2010 in weiter Ferne

[image: image1.png]


Ein erklärtes Ziel der europäischen Beschäftigungsstrategie ist die Anhebung der Beschäftigungsquoten älterer Arbeitnehmer auf 50 Prozent im Jahr 2010. In der Großregion ist zwar eine leicht positive Entwicklung zu beobachten, das Lissaboner Ziel liegt aber noch in weiter Ferne. Im Jahr 2004 war der Abstand der Großregion mit 15,5 Prozentpunkten rund doppelt so groß wie in der EU15. Zum Lissaboner Ziel (50 %) müsste die Beschäftigtenzahl der Älteren in der Großregion um 190.000 höher sein. Bereits um das Beschäftigungsmittel der EU 15 (42,2%) zu erreichen, müssten in der Großregion im Jahr 2004 rund 95.000 Beschäftigte im Alter von 55-64-Jahren mehr erwerbstätig sein
. Dabei entfällt fast die Hälfte (= 46.000) auf die Wallonie, gut ein weiteres Viertel (26.000) auf Lothringen. Im Saarland beträgt - gemessen am dem Durchschnitt der EU-15 - die Unterbeschäftigung Älterer rd. 14.000. Mit 5.300 bzw. 4.300 Arbeitsplätzen ist die Beschäftigungslücke der 55-64-Jährigen in Luxemburg bzw. Rheinland-Pfalz am kleinsten. Im Bereich der Beschäftigungsquote Älterer ist demnach ein enormer Handlungsbedarf auszumachen, der sich in den Teilräumen jedoch unterschiedlich akzentuiert.

Geringe Einstellungsbereitschaft in den Betrieben

In den deutschen Regionen beschäftigt nur jeder zweite Betrieb ältere Arbeitnehmer. In Luxemburg ist dies zwar nur bei einem Fünftel aller Unternehmen der Fall, allerdings konzentrieren sich rund drei Viertel aller Älteren auf lediglich 13 Prozent der Unternehmen. Insgesamt ist festzuhalten, dass nur eine geringe Nachfrage nach dieser Beschäftigtengruppe in der Großregion besteht. Die Betriebe schätzen zwar die Loyalität und das Erfahrungswissen ihrer älteren Beschäftigten, bei Einstellungen werden sie aber kaum berücksichtigt. Vielmehr ist die besorgniserregende Grundhaltung zu beobachten, dass die Bereitschaft zur Einstellung von Älteren nur dann besteht, wenn keine anderen geeigneten Bewerber verfügbar sind oder die Beschäftigung Älterer durch finanzielle Maßnahmen gefördert wird.

Regionale Unterschiede beim Renteneintritt

Obwohl in Deutschland viele ältere Beschäftigte im Rahmen von Restrukturierungen über Altersteilzeitangebote vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden, gehen die deutschen Arbeitnehmer im Vergleich zu den angrenzenden Staaten mit durchschnittlich 61,6 Jahren in einem höheren Alter in Rente. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Luxemburg verlassen mit 59,3 Jahren das Berufsleben und belgische Beschäftigte durchschnittlich mit 58,7 Jahren. In Frankreich liegt das effektive Rentenalter bei 59,6 Jahren
, die gesetzliche Grenze ist mit 60 Jahren niedriger als in den anderen Ländern. Daher ist hier auch eine geringere Kluft zwischen vorgesehenem und tatsächlichem Renteneintrittsalter auszumachen als in Deutschland, Belgien und Luxemburg.

Potenziale Älterer nutzen

Verschiedene Untersuchungen zeigen: Ältere Erwerbstätige bleiben aus Sicht der Unternehmen leistungsmäßig keinesfalls hinter jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zurück. Jede Altersgruppe hat ihre Stärken. Die unterschiedliche Ausprägung der Leistungsparameter legt den Schluss nahe, dass altersgemischte Teams im Betrieb eine Optimierung von Leistungspotenzialen ermöglichen. Eine ausgeglichene Altersstruktur könnte zudem den Wissenstransfer zwischen den Generationen erleichtern, der für die Sicherung des im Betrieb gebundenen Wissens unerlässlich ist. Im Ergebnis ergeben sich Vorteile für alle:

· Die Unternehmen verbessern ihre Stellung im Wettbewerb um knappe Fachkräfte, die Motivation der Mitarbeiter steigt, die Eingliederungskosten sinken.

· Aus gesellschaftlicher Sicht stabilisieren sich die sozialen Sicherungssysteme, wird die Innovationskraft erhalten und die Position im internationalen Standortwettbewerb gestärkt.

Chancen nutzen und Zukunft sichern

Die Teilnahme älterer Beschäftigte in den Arbeitsmarkt bleibt ein unumstrittenes Thema für die Zukunftsfähigkeit der Großregion. Sie steht im Spannungsfeld zahlreicher Einflussfaktoren, die gleichzeitig ein breites Spektrum an Handlungsmöglichkeiten und Gestaltungsansätzen bieten. Ausgehend von der skizzierten Ausgangslage in der Großregion gilt es, diese Chance zu nutzen und zentrale Handlungsfelder und -ansätze zu identifizieren, die für die Gestaltbarkeit des demographischen Wandels geeignet sind.

1.2 Empfehlungen

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion bittet den Gipfel zur Verbesserung der Beschäftigungslage älterer Arbeitnehmer um Umsetzung insbesondere der folgenden Empfehlungen.

a) Beim Umgang und der Förderung älterer Beschäftigter ist ein Paradigmenwechsel in der Einstellung gegenüber Älteren entscheidend. Alternde Belegschaften sollten nicht als Problem empfunden werden, sondern als Chance und Herausforderung für eine bessere Gestaltung der Arbeit. Die Auseinandersetzung mit dem Thema beginnt daher nicht erst bei den über 50-Jährigen, vielmehr sind alle Altersgruppen einzuschließen. Insgesamt sind die betrieblichen Rahmenbedingungen vom Anfang des Berufslebens bis zum Rentenalter so auszugestalten, dass die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihr ganzes Arbeitsleben lang erhalten bleibt.

b) Wichtige Handlungsfelder auf diesem Weg:

· Erforderlich ist die Sensibilisierung der Unternehmen bzw. öffentlichen Arbeitgebern, ihrer Führungskräfte sowie der einzelnen Beschäftigten in Bezug auf die zu erwartenden Veränderungen. Bei allen dreien müssen Berührungsängste mit dem Thema abgebaut und bewusster Umgang damit angestoßen werden.

· Ausgangspunkt aller betrieblichen Lösungen und Strategien sollte eine fundierte Bestandsaufnahme aller betrieblichen Gegebenheiten in Verbindung mit einer Altersstrukturanalyse sein.

· Die Beschäftigten dürfen nicht nur Objekt von betrieblichen und staatlichen Maßnahmen sein. Ihr eigenes Interesse erfordert Bereitschaft zu Qualifikation, Flexibilität und Gesundheitsvorsorge.

· Handlungsfelder und Ansatzpunkte, die ein altersgerechtes Arbeiten ermöglichen, existieren in vielen Bereichen, in denen auch bereits Gestaltungsanregungen erarbeitet wurden. Hierzu zählen insbesondere Ergonomie und betriebliches Gesundheitsmanagement, Qualifizierung, lebensbegleitendes Lernen sowie eine lernförderliche Arbeitsumgebung und Unternehmenskultur sowie nicht zuletzt die Gestaltung der Arbeitsorganisation nach arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen. 

c) Letztlich ist es im Hinblick auf überbetriebliche Akteure von Bedeutung, die bereits vorhandenen Hilfestellungen und Anregungen zu bündeln und zu vernetzen, um sie Betrieben zur Unterstützung verfügbar zu machen. Betriebe werden sich auf älter werdende Belegschaften einstellen müssen, da sie in Zukunft nicht mehr auf das Potenzial der älteren Altersgruppen verzichten können. Im Sinne der Beschäftigten ist es daher wichtig, den Betrieben in gebündelter Form zielgerichtet Gestaltungsoptionen anbieten zu können.

2. Themenbereich „Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Großregion“

2.1 Feststellungen

Ein Thema für Frauen und Männer

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass mehr – und insbesondere hoch qualifizierte – Frauen am Arbeitsmarkt teilnehmen und mehr Männer ermutigt werden, stärker als bisher familiäre Pflichten zu übernehmen. Dies ist auch ein Gebot der Chancengleichheit und Gerechtigkeit. Für die Großregion wie auch für fast alle EU-Mitgliedsstaaten gilt, dass Frauen mit Kindern in geringerem Maße erwerbstätig sind als Frauen ohne Kinder. Bei den Männern stellt sich dieses Verhältnis dagegen genau umgekehrt dar: Männer, die mit Kindern in einem Haushalt leben, sind in höherem Maße erwerbstätig als Männer ohne Kinder. Gleichzeitig ist in fast allen westeuropäischen Ländern zu beobachten, dass insbesondere höher qualifizierte Frauen heute eher auf Kinder als auf Selbstständigkeit und berufliche Entwicklung verzichten. Die Entscheidung für Kinder und damit auch für die Zukunft der Gesellschaft kann daher nur sichergestellt werden, wenn Männer und Frauen berufliche und familiäre Pflichten miteinander in Einklang bringen können und familienfreundliche Arbeitsstrukturen vorfinden.

Geburtenziffern und Beschäftigungsquote von Frauen in der Großregion

In der Großregion sind zwei zentrale Grundmuster auszumachen: Auf der einen Seite stehen Lothringen und die Wallonie mit vergleichsweise hohen Geburtenraten bei einer gleichzeitig unterdurchschnittlichen Integration der Frauen in das Beschäftigungssystem. In Rheinland-Pfalz und im Saarland gehen demgegenüber anteilig deutlich mehr Frauen einer Erwerbstätigkeit nach, verzichten dafür aber offensichtlich häufiger auf Kinder. Luxemburg ist eher in der Mitte dieser beiden Szenarien zu verorten und nimmt aufgrund der gegebenen wirtschaftlichen Situation eine Sonderrolle ein
.

	Region
	Allgemeine Geburtenziffer1
	Beschäftigungsquote Frauen2
	Frauenanteil
an den
Erwerbstätigen2
	Teilzeitquote der Frauen2

	Saarland
	7,2
	54,3
	43,4
	48,3

	Rheinland-Pfalz
	8,2
	56,9
	43,7
	46,6

	Wallonie
	11,1
	46,9
	42,5
	40,1

	Lorraine
	11,7
	48,4
	42,2
	37,6

	Luxembourg
	12,0
	50,6
	40,7
	40,2

	GR Region
	9,9
	51,7
	43,7
	43,0


1
Jahr: 2002, Einheit: Lebendgeborene je 1000 Einwohner; Quelle: Statistisches Jahrbuch der Großregion 2004
2
Jahr: 2004; Quelle: Eurostat – Arbeitskräfteerhebung (Erwerbstätige am Wohnort), Berechnungen: Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (IBA)
2.2 Empfehlungen

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion sieht in der verbesserten Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus gesellschafts- und standortpolitischen Gründen ein zentrales Thema der Zukunft
. Der WSAGR bittet deshalb den Gipfel um Umsetzung insbesondere folgender Empfehlungen.

a) Die Verbesserung der Kinderbetreuung ist eine vordringliche Aufgabe. Dies gilt hinsichtlich der stärkeren Einbeziehung in das Bildungssystem ebenso wie für die Einführung höher qualifizierender Abschlüsse für das Betreuungspersonal und die Verbesserung des Betreuungsschlüssels. Außerdem müssen Umfang und zeitliche Dauer der Angebote vor allem für Kinder unter drei Jahren und für Grundschulkinder erhöht werden. Notwendig ist ferner die Schaffung kostengünstiger und qualitativ hochwertiger flexibler Angebote von Betreuungsdienstleistungen für Überbrückungszeiten und abends im privaten Haushalt. Grenzgänger sind von den Abstimmungsproblemen häufig besonders betroffen.

b) Angesichts der Auswirkungen des demographischen Wandels auf den Arbeitsmarkt bildet eine familienorientierte Politik auf betrieblicher Ebene eine wesentliche Voraussetzung, um ein Ausscheiden gerade von jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu vermeiden, betriebsspezifisches Know-how zu erhalten und einen Teil des zunehmenden Aufwands für Personalrekrutierung zu vermeiden. Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf der betrieblichen Ebene rechnet sich somit nicht nur unmittelbar betriebswirtschaftlich, sondern stellt auch insgesamt ein wichtiges Handlungsfeld dar, um auf den drohenden Fachkräftemangel im „Kampf um die besten Köpfe“ reagieren zu können. 

Wichtige Handlungsfelder auf diesem Weg:

· Eltern (nicht nur Frauen) muss verstärkt die Möglichkeit gegeben werden, auf allen Hierarchieebenen in Teilzeit zu arbeiten und gleichzeitig weiterhin in die betrieblichen Karrierewege einbezogen zu bleiben.

· Umsetzung des Prinzips „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“, d.h. Abbau aller unmittelbareren und mittelbareren Lohndiskriminierung.

· Damit verbunden ist die Entkoppelung der betrieblichen Aufstiegswege vom Prinzip unbegrenzter zeitlicher Verfügbarkeit. Dies bedeutet nicht zuletzt eine grundsätzliche Veränderung der Betriebskultur, die sich jedoch auch hier für die Unternehmen rechnen kann: Durch die Verbesserung der unternehmensinternen Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten gerade von Eltern kann nicht zuletzt ein heute unzureichendes Arbeitskräftepotenzial besser ausgeschöpft werden.

· Es geht hier aber nicht nur um die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Kinderbetreuung. Zum einen werden sich im Zuge des voranschreitenden demographischen Wandels die familiären Belastungen auf die zunehmend notwendige Pflege älterer Angehöriger ausweiten. Zum anderen müssen unabhängig von Familienpflichten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Lage sein, den wachsenden Anforderungen nach lebensbegleitendem Lernen und Qualifikationserhalt auch zeitlich entsprechen können.

c) Übergreifend wird sich eine zukunftsorientierte Familienpolitik in wachsendem Maße an den verschiedenen Lebensphasen der Familien zu orientieren haben. Der Lebensalltag der Familien vollzieht sich im Spannungsfeld zwischen Arbeit, Ausbildung, Vorsorge, Wohnen und Freizeit. Wie sie ihre Alltagsprobleme lösen, entscheidet sich stets unter den konkreten Alltagsbedingungen im direkten Nahraum der Familien. Hier kann insbesondere eine stärker lokal ausgerichtete Familienpolitik dazu beitragen, den Bedürfnissen der Familien besser gerecht zu werden und damit den Gestaltungsspielraum und die Handlungskompetenz von und für Familien zu verbessern. Familienpolitik muss daher auch auf kommunaler Ebene Thema werden und möglichst alle relevanten Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft mit einbeziehen. Als ein Gute-Praxis-Beispiel kann etwa die im Januar 2004 in Deutschland von der Bundesregierung gestartete Initiative „Lokale Bündnisse für Familie“ gelten. Mittlerweile existieren mehr als 200 Bündnisse, die sich – je nach lokalem Bedarf – den unterschiedlichsten Themen angenommen haben und hier vor Ort ganz konkrete Aktivitäten entfalten. Auch im Saarland und in Rheinland-Pfalz wurden insgesamt schon mehr als zwanzig solcher Bündnisse gegründet. Hierbei geht es vielfach nicht nur um eine bessere Balance von Arbeit und Familie. Wesentlich sind auch die Verbesserung der Standortqualität und damit die Erhöhung der Attraktivität von Kommunen und der Region insgesamt für die Wirtschaft und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Regionen und Kommunen, denen es nicht gelingt, ein Klima zu schaffen, wo es sich als Familie gut wohnen, leben und arbeiten lässt, werden auf lange Sicht auch wirtschaftlich das Nachsehen haben.

Mai 2006

� Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (IBA)/Observatoire Interrégional du marché der l’emploi (OIE), Ältere Arbeitnehmer in der Großregion – Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Großregion. Situationsbeschreibung und Handlungsfelder im Kontext des demographischen Wandels, Arbeitspapier, 28. März 2006. Die IBA wird ihre Untersuchungen in Form einer Monographie veröffentlichen. Diese Veröffentlichung wird voraussichtlich im Laufe des 2. Halbjahres 2006 zur Verfügung stehen.


� 	EU15: 25,1 Prozentpunkte.


� 	Vgl. zur Berechnung der Beschäftigungslücke Bertelsmann Stiftung; Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (Hrsg.): Beschäftigungschancen für ältere Arbeitnehmer, Internationaler Vergleich und Handlungsempfehlungen, Gütersloh, 2003.


� 	Quelle: Eurostat, zitiert nach: European Commission, Employment in Europe 2005, S. 58. Werte für 2003 bzw. 2002 (Luxemburg). Für das Renteneintrittsalter sind keine harmonisierten Daten auf regionaler Ebene verfügbar.


� 	Die gesetzliche Grenze liegt hier für Männer bei 65 Jahren, für Frauen noch etwas niedriger. Die in Deutschland vorgesehene schrittweise Anhebung des gesetzlichen Rentenalters auf 67 Jahre bleibt dabei unberücksichtigt.


� Die Werte für Luxemburg sind differenziert zu interpretieren: Die im Großherzogtum lebenden ausländischen Frauen weisen sowohl eine höhere Geburtenrate als auch eine deutlich höhere Erwerbstätigkeit auf als die luxemburgischen Frauen, was in der Beschäftigungsquote insgesamt nivelliert wird. Zusätzlich ist der hohe Grenzgängeranteil zu berücksichtigen, der in den vorliegenden Eurostat-Zahlen (Erwerbstätige am Wohnort) nicht enthalten ist. Bezogen auf die in Luxemburg beschäftigten Grenzgängerinnen bleibt festzuhalten, dass deren Anteil in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist. Sie konnten in besonderem Maße von der anhaltenden Arbeitskräftenachfrage in Luxemburg profitieren. Gleichwohl beträgt der Anteil der Frauen an allen im Großherzogtum beschäftigten Grenzgängern nur rund ein Drittel.





� Vergl. auch die Schlussfolgerunge des Vorsitzes des Europäischen Rates der Tagung vom 23./24. März 2006 in Brüssel, Anlage II „Europäischer Pakt für die Gleichstellung der Geschlechter“, hier insbesondere die „Maßnahmen zur Förderung der besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Privatleben für alle“.
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